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DER OBERBÜRGERMEISTER 
Amt für Kinder, Jugendliche und Familien 

 
 
 

 
 
 
 
 
Betrifft 
 

Genehmigung der Dringlichkeitsentscheidung:Interimsmaßnahme zur Sicherstellung des 
Rechtsanspruchs auf Kindertagesbetreuung - Errichtungs- und Baubeschluss Kita St. Mariä 
Himmelfahrt, Gelmer-Dyckburg 
 

 
 
Beratungsfolge 
 

 

21.08.2014 Bezirksvertretung Münster-Ost Anhörung 
26.08.2014 Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien Vorberatung 
02.09.2014 Ausschuss für Umweltschutz, Klimaschutz und Bauwesen Vorberatung 
10.09.2014 Haupt- und Finanzausschuss Vorberatung 
10.09.2014 Rat Entscheidung 

 
Beschlussvorschlag: 
I. Sachentscheidung: 
 
1. Der Rat genehmigt die am 23.05.2014 getroffene Dringlichkeitsentscheidung: 
Interimsmaßnahme zur Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf Kindertagesbetreuung-
Errichtungs- und Baubeschluß Kita St. Mariä Himmelfahrt, Gelmer-Dyckburg (siehe Anlage) 
 
II. Finanzielle Auswirkungen: 
s. Dringlichkeitsentscheidung vom 23.05.2014 
 
Begründung: 
Die Darstellung der Maßnahme und der Anlass der Planung ist in der Dringlichkeitsentscheidung 
dargestellt worden (s. Anlage). 
Eine Beschlussfassung durch eine Dringlichkeitsentscheidung war erforderlich, damit der 
Rechtsanspruch auf Kindertagesbetreuung zum Kitajahr 2014/2015 umgesetzt werden kann und 
die sich bereits in der Einrichtung befindlichen ü3 Kinder in der Einrichtung verbleiben können. 
 
i.V. 
gez. 
 
Dr. Andrea Hanke 
Beigeordnete 
 
Anlagen: 
Dringlichkeitsentscheidung 
Kostenschätzung 
  

 

Vorlagen-Nr.: 

  
V/0420/2014 

Auskunft erteilt: 

Frau Eschert, Herr Braun,  

Frau Kratz-Trutti 
Ruf: 

492-5616 

E-Mail: 

EschertM@stadt-muenster.de  
Datum: 

14.07.2014 

Öffentliche Beschlussvorlage 
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